
 

Dieses Regelwerk ergänzt die aktuell gültigen AGBs des Deutschen Jugendherbergswerkes Landesverband  
Baden-Württemberg e.V. Diese Hunde-Hausordnung gilt ergänzend zur allgemeinen Hausordnung dieser  
Jugendherberge 
  
 

Regeln für den Aufenthalt mit Hund in unseren Jugendherbergen 
 

1. Allgemeine Voraussetzungen 
• Hunde können nur nach vorheriger Anmeldung mitgebracht werden. 
• Pro Zimmer ist ein Hund erlaubt (Ausnahmen sind nach Absprache möglich). 
• Für jeden Hund ist eine gültige Hundehaftpflichtversicherung erforderlich. 
• Eine aktuelle Tollwutimpfung mit Impfnachweis muss vorliegen. 
• Wir nehmen nur wohlerzogene, gepflegte und stubenreine Hunde mit freundlichem Wesen auf. 
• Bei Listenhunden benötigen wir zusätzlich einen gültigen Wesenstest. 
• Blinden- und Assistenzhunde sind jederzeit willkommen und von der Gebühr befreit. 
• Ihr haftet für alle Schäden, die durch euren Hund entstehen. 

 
2. Aufenthaltsbereiche 

• Hunde dürfen nicht in Speisesäle oder Gemeinschaftsräume mitgenommen werden. 
• In Schlafräumen bleiben Betten und Sitzmöbel für Hunde tabu. 

 
3. Unterbringung im Zimmer 

• Bitte bringt eine eigene Schlafgelegenheit, Näpfe und Essen für euren Hund mit. 
• Hunde werden ausschließlich in Zimmern untergebracht, die nicht mit fremden Gästen geteilt 

werden. 
• Unsere Jugendherbergshandtücher sind nur für Gäste gedacht – nutzt bitte eigene Handtücher für 

euren Hund. 
 
4. Leinenpflicht und Verhalten 

• Auf dem gesamten Gelände sowie im Gebäude gilt Leinenpflicht. 
• Euer Hund sollte sich ruhig verhalten und andere Gäste nicht belästigen. 

 
5. Gassi gehen 

• Bitte nutzt Gassi-Säckchen und bringt diese selbst mit. 
• Hundekot auf dem Außengelände ist sofort zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
• Bei Regelverstößen kann die Herbergsleitung den Aufenthalt des Hundes und der haltenden 

Person beenden. 
• Zeigt ein Hund aggressives Verhalten oder bedroht andere Gäste, kann der Aufenthalt ebenfalls 

beendet werden. 
 
6. Kosten 

• Für Hunde wird eine Pauschale pro Nacht berechnet. 
• Bei überdurchschnittlicher Verschmutzung des Zimmers werden zusätzliche Reinigungskosten in 

tatsächlicher Höhe berechnet. 
• Wird der Aufenthalt aufgrund eines Regelverstoßes beendet, sind die Kosten des gesamten 

Aufenthalts dennoch zu tragen. 


